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T~-1139 der Beibgen zu den Stenogr.-:rhischen Protokollen des Nationalrates 

Republik österreich 
DER BUNDESKANZLER 

XIV. Gcst:tzgeb~mgsperiode 
. , " 

Zl.143.111/5-I!4/76 Wien, am 20. Dezember 1976 

An den 

Präsidenten 
des Nationalrates 
Anton BENYA, " . 

" 

Parlament 
1017 Wie n 

7"12 JAß' 

1976 -12- 2 1 
zu'l'2/J 

c' ~ 

,i r.~ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat DroBUSEK, Dr~BLENK, 
Dr.ERMACORA9 Dr .. GRUBER und Genossen haben a'11 3. Novem­
ber 1976 unter der Nr.762/J an mich ~ine schriftliche 
parlamentarische Anfrage gerichtet, welche folgenden 
Wortlaut hat:, 

''.: ...... 
'. '" '~\'" !" 

"1 .' Welche' Gründe, waren ausschlaggebend dafür " daß die 
nachstehend angeführten Forschungsaufträge des Bundes­
kanzleramte,::3an das Ins ti tu, t für Empirische Sozial­

,forschung (IFES) nicht öffentlich ausgeschrieben, 
sondern freihändig vergeben worden sind? 

, a) Grundlagenstudie "Nationalpark Hohe Tauern" 
(Al~.ftragssumme S 24.200,--) 

'''-, 

b) 'werkauftrag f .. d.. Pro jektgrupoe "Die Frau im Beruf 
- Darstellung des Teilbereiches generelle Ein­
stellung von Frauen und Männern zur Frauenberufs­
tätigkeit" (AuftragssumrneS 122.64;9,--) _'," ,'.Y 

c) Un ters~.lchungen zu den Teilberichten "Die Frau 
im öffentl. Leben" und "Rollenbild der Frau" 

·(Auftragss~~e S 209.960,--) 
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d) Interregionale Migration und regionale Entwicklung 
in Österreich 
(Auftragssumme S 131.080,-) 

:'e)vlissenschaftliche Vorarbei ten und Erstellung 
des Berichtsteils I fod. OECD-Studie The Role 
of Interregional Migration in Regional Development 
(Auftragssumme S 127. 600 u-). 

2. Hat bei den unter 1 a) - e) angeführten Forschungs­
aufträgen jeweils eine Begutachtung stattgefunden? 
Wenn ja p durch wen und mi t v!elchem Ergeb!lis; wenn 
nein" warum hat keine Begutachtung stattgefunden? 

3. Welche Gründe waren ausschlagerebend dafür, an den 
Verein "Österr .. lnstitut'für Berufsbildungsforschung" 
den Forsqhungsauftrag "Freizeit - Freizeitgestaltung 
der Frau, die Frau im'kulturellen Leben" um S 139.200,-­
ohne Ausschreibung und ohne Begutachtung zu vergeben?" 

Ich beehre mich g diese Anfrage wie folgt zu beantworten. 

Bereits bei der Beantwortung der parlamentarischen Anfragen 

Nr. 175, 177, 179, 180,181,183,1(;5 0 187 ul'ld 188/J-NR/76 

wurden Zielsetzung und Vorgangsweise bei der Vergabe 
von Forschungsaufträgen und Experten~jutachten detailliert 
dargestellt und die bundeseinheitlicl-J.en Rahmenrichtlinien 
für die Vergabe von Forschungsaufträgen und Expertengutachten, 
die im Einvernehmen mit dem Rec;hnungshof vorbereitet 
und von der Bundesregierung beschlossen wurden, beigelegt. 
Die sachlichen Zielsetzungen für di e Vergabe von Forsch';ngs­
aufträgen und Expertengutachten können der (seinerzeit 
dem Nationalrat als Beilage zu,m Bericht 1972 der Bundesre­
gierung an den Nationalrat gemäß § 24, Abs. 3 des Forschungs-. . ." 

förderungsgesetzes 1967 beJgeschlossen) österreichischen 
Forsch1J ngskonzeption en tncm'men werden. 

Die Frage einer bestmöglichen Regelung des Einsatzes 
öffentlicher Mfttel für Forschung u-11.d Entwicklung überhaupt 
wird derzeit innerhalb der Vorbereitungsarbeiten für 
die gesetzliChe Neuregelung eines Forschungscrgani~a-
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tionsgesetzes behandel t; die Ergebni sse der Umfrage,· 
die bei ös terreichischen Forsch1Jngseinrichtungen, För-" 
schungsförderungseinrichtungen, den Wirtschaftspartnern, 
Einzelpersönlichkei ten p etco durchgeführt wurde,· wurde 
auch dem im Redaktionsbeirat zur Vorbereitung der gesetz-" 
lichen Neureg"elung der Forschungsorganisation vertretenen 
Parlamentsklub der ÖVP zugeleiteto 

Im Sinne einer koordinierten Forschungspolitik·wurden, 
wie bereits erwähnt 9 erstmals in Österreich bundeseinheit­
liche Rahmenrichtlinien für die Vergabe von Forschungs­
aufträgen 9 Expertengutachten ~md die Gewährung von· For­
schungsförderungen durch Bundesdienststellen im Einver­
nehmen mit dem Rechnungshof erstellt. Ebenso werden 
seit 1974 die Forschungsaufträge und Forschungsförderungen 
der Bundesdienststellen im Rahmen del'Faktendbkumentation 
der Forschung erfaßt und der jahresbericht für 1975 
ist derzeit in Druckvorbereitungo 

Die Vergabe von Forschlmgsaufträgen und Expertengutachten 
erfolgt somit nach einheitlichen Gesichtspunkten und 
auf Grundlage einheitlicher Richtlinien. Eine gesetzlid~e 
Verpflichtung zur Ausschreibung von ForSChungsaufträgen 
oder Expertenautachten ebenso wie eine zwincrende Vorschritt 

• )f x 

zur Begutachtung besteht nichto Im Einzelfall wird daher 
unter voller Berücksichtigung der inhaltichen Zielsetzungen 
der" österreichischen Forschungskonzeption. und der sektora­
len For3chungskonzepte nach den Grundsätzen der Sparsam­
keit, der Wirtschaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit 
vorgegangen •. 

,.~ , 
Zu Frage 1 : 

Gemäß Punkt 4,3,2 der Rahmenrichtlinien für die Vergabe 
von Forschungsaufträgen, Expertengutachten und die Gewährung 

. ~. ~. ,'." . 
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von Forschungsförderungen durch Bundesdienststellen 

(Ministerratsbeschluß vom 2090 1975) gelten für die 
Vergabe der Expertengutachten oder Forschungsaufträge 
grundsätzlich die Bestimmungen der Ö";'NOR.t~ A 2050 9 sofern 
die Eigenheit des Vorhabens nicht eine abweichende Vor­
gangsweise erfordert. Vor Inkrafttreten dieser Rahmen­
richtlinien galten die Bestimmungen der Ö-NORH A 2050 
aufgrund 9-es Ministerratsbeschll}sses vom 18 ~ Juni 1963 
betreffend Richtlinien für die Vergabe von Leistungen 
durch Bundesdienststelleno Die Ö-NORM A. 2050 sieht' als 
Arten der Vergebung die Vergebung im \vege öffentlicher 
Ausschreibung p im Wege beschränkter Ausschreibung. und 
die freihändige Vergebung voro Im Punkt 1 ~ 433 zählt 
die Ö-NORM 2050 jene Fälle auf p in denen eine freihändige' 
Vergebung gestattet wirdo Dazu zählen gemäß 1 9 4337 
Leistungen p die Lehr- p 'Studien- oder Versuchszwecken 
dieneno Berücksichtigt man die Termi~ologie der Ö-NORM 
A 2050 9 die am ~Oo März 1957 .ausgegeben wurde p ' so wird 
mi t diesen ';,vorten jener Berei eh definiert 9 den man mi t 
Forschungsaufträgen und Expertengutachten heute umschreibt. 
Im besonderen sei auch noch auf Punkt 1 9 4339 in Verbindung 

. mit.~.:.u.~lkt1 9 31 hingewiesen p wonach im Sinne des Wettbe­

werbsprinzips der: Ö .... NqRM A 2050 es sogar ~n ~ersag~.ist, 

Leist:ll.ng~n.an Einrichtungen .fOimr,yege des .r,yettbewe.:r:?s ........ . 
mit nicht gleichbegUnstigten Unternehmu.ngen'I zu ve:rgeben, 
wenn es sich um aus öffentlichen Mitteln erhaltene oder 
unt~rstützte Einrichtungen handelto Für solche Einrichtungen 
ist nach der Ö-NORM A 2050 eine freihändige Vergebung 
gestatteto' Sie wird aus grundsätzlichen ÜberlegUngen 
vor allem dort angewandt bzwo anwenden zu sein" wo die·' 
einzelnen Forschungsaufträge oder Expertengutachten 
voraussichtlich sehr hohe Mittel beanspruchen werden. " 

Es darf in dem Zusammenhang aber auch festgestellt werden, 
daß die Ausschreibung selbst mit Kosten und Zeitverlusten 
verbunden ist und daher vielfach im Sinne einer verwaltungs­
ökonomischen s?arsamen Vorgangsweise nicht anzuwenden 
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sein wird, umsomehr als im wissenschaftlichen Bereich'· 
das Bestanbot keinesfalls nur nach den quantitativen' 
Kosten bemessen werden kann, sondern auch dieentsprechen~ 
de wissenschaftliche Qualität zu berücksichtigen sein 
wird$ .... ~ , 

Die in' derAnfra,qeg~nann ten Forschungsaufträge an das 
Institut für Empirische Sozialforschung (IFES) wurden 
daher - sowie alle übrigen Forschungsaufträge an' a.1Ildere 
wissenschaftliche Institute - gemäß Ö-NORM A2050 freihän-
dig vergebeno 

. " r . .. , 

Im übrigen möchte ich darauf hinweis(~n, daß das Forsch':ngs­
vorhaben "Nationalpark Hohe Tauern" sich aus de~ .Tä.J:,igk,eit. 
der österre5.chischen Raumordnungskcn2erenz (ÖROK) ergab 
und die Ergebnisse der Studie allen Mitgliedern ,der 
ÖROK zur Verfügung gestellt vrurdeno nie Forschungsauf­
träge "Interregionale Migration' u..11.d regionale Entwicklung 
in Österreich" und "Wissenschaftliche Vorarbeiten und 
Erstellung des Berichtteiles I für die OECD-Studie The 
Role of Interregiönal Migration in Regional DeveJ.opment" 
dienten zur Erfüllung der Verpflichtungen~ die sich 

.- aus der Mi tarbei t Österreichs in d'~r OEC.D, WOl"king Party 
Noo 6 des Industriekomitees ergaben" Diese wie auch die .. 
anderen Forsch~)ngsvorhaben, die an ~lissenschaftll.che 
Institute in Form von Aufträgen vergeben werden, betreffen 
Arbeitsvorhabeng die: mit den Aufgaben und Problemstellungen 
der zuständigen Abteilung in einem tmmittelbaren Zusammen­
hang stehen und inder Regel unter grOßem· Zeitdruck· 

. erstell t -werden mi.tssenD ." 

Ich darf in diesem Zusammenhang auch fes·tstellen,-daß 
eine Ausschreibung dag'egen mi t Zeitverlusten und zusätzli­
chen Kosten verb".mden ist u..'1.d daher im Sinne einer ver­
wal tungsökonomi schen 9 sparsamen Vorgangs\vei se auch hier 
nicht anzuwenden war. '.". 
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Für die Forsch',)ngsaufträge nDie Frau im Beruf - Darstellung 

des 'I'eilbereiches generelle Einstellung von Frauen urld 

Hännern zur Frauenberufstätigkeit tl
p die Untersuchen 

zu den Teilbereichen "Die Frau im öffentlichen Leben"· 

und "Rollenbild der Frau 99 sowie :vFreizei t - Freizeitge~ , 

staltung der Frau p die Frau im kulturellen Leben"·wl.trde 

die freihändige Vergabe als zweckmäßig erachtet, weil 

- sowei t abzu.sehen "'IJlar - der jeweilige Auftragnep..mer 

c.llein geeignet war, die zu erbringende Leist1.mg befriedi-, 

gend auszuführen (Punkt 10 4334 Ö-NORM A 2050) und diese 

Leistungen im übrigen Studienzwecken dienen soll tene 

(Punkt 1" 4337 Ö-NORM A 2050) 0 

Z.U· Frage' 2 : 

Die Ö-NORH A 2050 sieht im Punkt 4, 31 vor, daß erforderlichen­

falls Sachverständige "tIeizuziehen sind, die Begutachtung 

ist somit ebenfalls nicht die Regel p sondern der Ausnahme-, 

fall nach der Ö-NORM A 20500 Gerade aber die Heterogenität· 

der Materie erfordert i.m Forsch'.mgsbereich in zunehmendem. 

Haßeim Wege von Proje:.<:tteams 9 Beiräten· oder Einzelgut-

achtern EntSCheidungen vorzubereiten; für den Bereich,.,. 

des Expertengutachtens, das bereits ex definitione unmittel-

baren Zwecken der öffentlichen VerwaJ.tung dienen 5011, 

wird es primär im unmittelbaren Vera.ntwortungsbereich ., ,'. l'~ 

der Verwal tung selbst liegen: die Hir die Erfüllung 

ihrer gesetZlichen Aufgaben erforderlichen Maß na runen , ' 
festzustellen~ Die personelle Zusammensetzung von Experter:>-­

gruppen, Beiräten, etc .. v;u.rde in mehreren parlamentari-.. 

sehen Anfragen allsführlich p fUr den Bereich meines Ressorts 

zuletzt in Beantwor'.::1..'.l1g der parlamentarischen Anfrage 

Nr. 326/J dargestellt. Analog internationaler Praktiken .. 

wurde vom Fonds zu.r Förderung dervlissenschaftlichen· 

Forschung aufgrund der Bestimmungen des Forsch~mgsförde;.. 

rungsgesetzes, BGBl. Nr. 377/1967, in .seiner Geschäfts­

ordnung (genehmigt mi t Bescheid des BundesministerivIns: 
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für Unterricht vom 27. Februar 1969 und mit Bescheid 

des Bundesministeriums flir Wissenschaft und Forschung 

vom 5. Oktober 1970 ) unter besonderem Hinweis auf die 

- Strafsanktion des § 29 d~s Forschungsförderungsgesetzes 

im § 9 der Grundsatz der Anonymität der Fachgu:achter 

verankert .. Im Interesse des Gutachte~s, aber aU.ch im 

Interesse?es begutachtete~ Projektes t ist dem VOTa Fonds 

zur r~örderung der. \'rissenschaftlichen Forschl.mg aufgrund 

der BestirrmrJ.:ngen des Forschur.gsförderungsgesetzes 1967 

praktizierten Prinzips der Anonymi tä t der Gutachter ... ' 

beizupflichten und dieses System nicht nur für den aus 

Hitteln des Bundes finanzierten Fonds zur Förderung 

der wissenschaftlichen Forsch;~ng Gel tung zuzu.erkennen, 

sondern überhaupt fUr den Bereich der aus' öffentlichen 

Mitteln finanzierten Projekte" 

Unbeschadet-des Vorgesagten möchte ich feststellen, 

daß die Leistungsbeschreibungen und d..i.e AngemessenhEd t -

. der Kosten für die Forschungsvorhaben die an das IFES 

vergeben wurden, von der zuständigen Abteilung des Bundes-

kanZleramtes geprüft wurden" _ .. '-,:.~,,'.',-

Da die Bewertung der zu erwartenden Ergebnisse eines 

Forschungsprojektes schwierig ist, steht bei der Prüfung 

- die bei bereits durchgeführten FOrSC!1Ungsaufträgen mi t 

ärJIllichen Aufgabenstellungen erbrachte Qualität der 

Institute im VordergrUl'\.d .. Bei Projekten mi t komplexeren 

Fragestellungen ist auch die fachliche Ausrichtung der 

für die Bearbeitung in den Instituten vorgesehenen wissen­

schaftlichen Sachbearbeitern zu berücksichtigen. 

Als wesentlich für die hohe Quali tät der Forsch".mgsarbeiten 
. ~ h w~r· ..... angese en: 

+ die direkte Anwendbarkeit auf die praktischen 
Probleme; 

+ die Verwendu.VJ.g von neuen, womöglich berei ts 
getesteten Nethodeu; 
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+ die Durchführung von eingehenden Strukturanalysen, 
um die relevanten Zusammenhänge aufzeigen zu . 
können; 

+ innovative Lösungsvorschläge. 

Bei den in der Anfrage genannten Forschungsaufträgen 
hat insoferne eine.Prüfung (Begutachtung) stattgefunden, 
als die einzelnen Kapitel des Frauenberichtes der Bundesregierung, 
für welchen die Untersuchungen zu den in den Fragen 
1 b, 1 c und 3 gel1a!"'..nten Forsch'-J.ngsaufträgen d",lrchgeführt 
wllrden, von Projektteams erstellt wurden, die auch Vor­
schläge f-tir durchzuführende Untersuchungen machten •. 
Der grundsätzliche Fragenkatalog für die Erstellung 
des B~richtes wurde in einer Besprechung, an der Vertreter 
der Bundesministerien, der Wissenschaft, der Frauen-
und Familienorganisati.onen, der Interessenvertretungen 
teilnahmen, vorgestellt und gutgeheißen. Die Arbeitspläne 
für die t=dnzelnen Kapitel wurden von den Proje1<-:tea'lls 
mit kleineren Arbei,tskreisen, die ebenfalls aus Vertretern' 
der oben genannten Institutionen bestanden, besprochen.' 

Zu Frage 3 : 

Um ,.,iederholungen zu vermeiden, darf ich au f die Beant~ 
'. WOl"tung -der' Fragen 1 und 2 verweisen. , .. 

..... . . 

. ~ " - -,"': ''''- . 

, ....... ' 
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